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 Gesetz zur Änderung 
 schulgesetzlicher Regelungen

 � Der Landtag hat am 10. Dezember 2025 das folgende 
Gesetz beschlossen:

  Artikel 1
  Änderung des Schulgesetzes 

  für Baden-Württemberg

 � Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (GBl. 2025  
Nr. 6, S. 28) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

  1.	§ 2 wird wie folgt geändert: 
	 a)	 Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:
	 	 �„(3) Das Gesetz findet keine Anwendung auf 
		  1.	� Verwaltungsschulen und Schulen für Jugend-

liche und Heranwachsende im Strafvollzug, 
	 	 2.	 �Pflegeschulen im Geschäftsbereich des Sozial-

ministeriums, soweit auf diese das Kranken-
hausfinanzierungsgesetz Anwendung findet, und

		  3.	� Schulen für sonstige Berufe des Gesundheits-
wesens im Geschäftsbereich des Sozialministe-
riums, ausgenommen Schulen für pharmazeu-
tisch-technische Assistenten. 

		�  (4) Abweichend von Absatz 3 Nummern 2 und 3 
finden auf 

		  1.	� Schulen in freier Trägerschaft für Sozialwesen 
oder soziale Berufe nach dem Privatschulge-
setz,

	 	 2.	 �Pflegeschulen, soweit auf diese das Kranken-
hausfinanzierungsgesetz Anwendung findet,

	 	 3.	 �Pflegeschulen in freier Trägerschaft, soweit auf 
diese das Pflegeberufegesetz Anwendung fin-
det, und

		  4.	� Schulen für sonstige Berufe des Gesundheits-
wesens 

		�  im Geschäftsbereich des Sozialministeriums § 115 
Absätze 1 bis 1b, 2 Satz 1 Nummern 1 und 2, Ab-
sätze 3 und 4, § 115b sowie die Verordnung des 
Kultusministeriums über die Datenverarbeitung 
für statistische Erhebungen und schulübergreifende 
Verwaltungszwecke Anwendung.“

	 b)	Es werden folgende Absätze 5 bis 7 angefügt:
		�  „(5) § 113a, § 115 Absatz 3e, § 115a und § 116 

finden nur Anwendung auf die Schulen im Ge-
schäftsbereich des Kultusministeriums.

	 	 �(6) § 115b Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 finden 
keine Anwendung auf die Schulen im Geschäfts-
bereich des Ministeriums Ländlicher Raum. 

		�  (7) Auf Einrichtungen im Sinne des § 8b sowie 
Horte und Horte an der Schule findet das Gesetz 
Anwendung, soweit dies ausdrücklich bestimmt 
ist.“

  2.	�In § 5b werden die bisherigen Absätze 3 und 4 die 
Absätze 2 und 3.

  3.	�In § 8a wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a ein-
gefügt: 

	� „(2a) Die Gemeinschaftsschule berät die Erziehungs-
berechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler im 
zweiten Schulhalbjahr der Klassen 8 und 9 über den 
voraussichtlich erreichbaren Bildungsabschluss. Die 
Lerngruppenkonferenz gibt hierzu eine Empfehlung 
ab. Treffen die Erziehungsberechtigten abweichend 
von der Empfehlung die Entscheidung, dass die 
Schülerin oder der Schüler den Realschulabschluss 
oder die Versetzung auf dem erweiterten Niveau 
in die gymnasiale Oberstufe anstreben soll, kann 
die Lerngruppenkonferenz festlegen, dass zunächst 
der Hauptschulabschluss anzustreben ist. Voraus-
setzung für diese Festlegung ist, dass die Entschei-
dung der Erziehungsberechtigten nach Einschätzung 
der Lerngruppenkonferenz dem Leistungsstand und 
Leistungsvermögen der Schülerin oder des Schülers 
nicht entspricht und daher eine hohe Wahrschein-
lichkeit des Scheiterns am angestrebten Abschluss-
ziel besteht. Die maßgeblichen Leistungsanforde-
rungen für die Einschätzung der Lerngruppenkonfe-
renz bestimmt das Kultusministerium durch Rechts-
verordnung.“
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  7.	§ 19 wird wie folgt gefasst:

	 „§ 19 
	 Schulpsychologische Dienste

	� (1) Unbeschadet des Erziehungs- und Bildungs-
auftrags der Lehrkräfte beraten die Schulpsycholo-
gischen Dienste Schülerinnen, Schüler und Erzie-
hungsberechtigte bei Schwierigkeiten im schulischen 
Kontext und bei Fragen zur Schullaufbahn. Sie un-
terstützen Lehrkräfte und Schulleitungen bei psycho-
logisch-pädagogischen Fragestellungen.

	� (2) Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung 
ist für die dezentrale Bereitstellung und Qualitäts-
sicherung der Schulpsychologischen Dienste ver-
antwortlich. Es ist die datenschutzrechtlich verant-
wortliche Stelle für die Datenverarbeitung durch die 
schulpsychologischen Dienste an den Schulpsycho-
logischen Beratungsstellen sowie seinen Regional-
stellen.

	� (3) Die Schulpsychologischen Dienste umfassen die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen an den 
Schulpsychologischen Beratungsstellen, die Psycho-
logischen Schulberaterinnen und Schulberater an 
den Regionalstellen des Zentrums für Schulqualität 
und Lehrerbildung sowie die Beratungslehrkräfte an 
Schulen. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrer-
bildung führt die Fachaufsicht über die Schulen im 
Bereich der schulpsychologischen Dienste.

	� (4) Werden die schulpsychologischen Dienste nicht 
aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften tätig, 
bedürfen die Erhebung, Verarbeitung und sonstige 
Nutzung personenbezogener Daten sowie die An-
wendung formeller psychologischer Untersuchungs- 
und Testverfahren der ausdrücklichen Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen 
Schülerin oder des volljährigen Schülers. 

	� (5) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Einzelheiten nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 4 insbesondere zu den Aufgaben, den 
Verfahren, der Qualitätssicherung einschließlich der 
Qualifizierung und zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nach den Absätzen 1 und 2 zu regeln.“

  8.	�Nach § 23 Absatz 2a wird folgender Absatz 2b ein-
gefügt:

	 �„(2b) Die Schule ist verpflichtet, zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung des Schulbetriebs und zur Erfül-
lung der ihr übertragenen unterrichtlichen und erzie-
herischen Aufgaben die hinsichtlich der Nutzung di-
gitaler mobiler Endgeräte erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Die Nutzungsmöglichkeiten, Nutzungsein-
schränkungen und Nutzungsverbote mobiler Endgeräte 
im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sollen 
durch örtliche Schulordnungen alters- und entwick-
lungsangemessen geregelt werden; digitale Lehr- und 
Lernformen im Unterricht werden hierdurch nicht 
beschränkt. Bei regelwidriger Verwendung kann 
das digitale mobile Endgerät vorübergehend, längs-
tens bis zum Unterrichts- oder Veranstaltungsende 

  4.	§ 8b wird wie folgt geändert:

	 a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

	 b)	Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

		�  „(2) Die Betreuungseinrichtung hat das Jugend-
amt im Einzelfall unverzüglich zu unterrichten, 
wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls eines in der Einrichtung betreu-
ten Kindes vorliegen und deren Ursachen außer-
halb der Betreuungseinrichtung liegen.“ 

  5.	Nach § 8b wird folgender § 8c eingefügt:

	 „§ 8c
	�  Anspruch auf Ganztagsförderung 
	 für Kinder im Grundschulalter

	� (1) Der Anspruch auf Förderung in einer Tagesein-
richtung im Umfang von acht Stunden werktäglich 
für Kinder ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der 
Klassenstufe 5 nach § 24 Absatz 4 Satz 1 SGB VIII 
in der ab dem 1. August 2026 jeweils geltenden Fas-
sung gilt auch in den Schulferien, mit Ausnahme von 
insgesamt bis zu 20 Werktagen im Jahr während der 
Schulferien. 

	� (2) Die erziehungsberechtigten Personen haben den 
örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Ju-
gendhilfe oder die von diesem beauftragte Stelle 
jährlich bis zum 15. März über die beabsichtigte In-
anspruchnahme eines Angebots nach § 24 Absatz 4 
Satz 1 SGB VIII in der ab dem 1. August 2026 je-
weils geltenden Fassung für das folgende Schuljahr 
in Kenntnis zu setzen. Für Kinder der Juniorklassen 
und der Klassenstufe 1 erfolgt die Erklärung über die 
Inanspruchnahme eines Angebots für den Zeitraum 
ab dem tatsächlichen Schuleintritt. Für Kinder der 
Klassenstufe 4 erfolgt die Erklärung über die Inan-
spruchnahme eines Angebotes auch für den Zeitraum 
bis zu Beginn des Unterrichts in der Klassenstufe 5. 
Der örtliche Träger der öffentlichen Kinder- und Ju-
gendhilfe hat dabei im Rahmen seiner Planung nach 
§ 80 SGB VIII dafür Sorge zu tragen, dass auch ein 
unvorhergesehener Bedarf gedeckt werden kann. 

	� (3) Das Kultusministerium wird ermächtigt, das Nä-
here zur Ausnahme vom Anspruch auf Ganztagsför-
derung in einer Tageseinrichtung nach Absatz 1 und 
dem Meldeverfahren nach Absatz 2 durch Rechtsver-
ordnung zu regeln.

	 �(4) Unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe nach  
§ 24 Absatz 4 SGB VIII in der ab dem 1. August 2026 
jeweils geltenden Fassung können die Gemeinden 
ihre anspruchserfüllenden Ganztagsbetreuungsange-
bote bedarfsentsprechend ausbauen.“ 

  6.	�In § 18 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 88 Abs. 4“ 
durch die Angabe „§ 88 Absatz 7“ ersetzt. 
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	 d)	� Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Ab-
sätze 6 und 7.

10.	�In § 59 Absatz 3 werden die Wörter „Grundschulför-
derklassen und den“ gestrichen.

11.	§ 89 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	 a)	� In Nummer 2 werden nach dem Wort „einschließ-

lich“ die Wörter „der Durchführung digitaler Prü-
fungen,“ eingefügt.

	 b)	� In Nummer 3 werden nach dem Wort „Prüfungs-
zeugnissen“ die Wörter „in analoger oder digitaler 
Form“ eingefügt.

	 c)	 Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
		�  „Digitale Prüfungen nach Satz 1 Nummer 2 sind 

schriftliche, mündliche, praktische und sonstige 
Leistungsfeststellungen, die Schülerinnen und 
Schüler ganz oder teilweise über informations-
technisch gestützte Systeme am Prüfungsort (di-
gitale Präsenzprüfungen) oder an einem anderen 
Ort (digitale Fernprüfungen) ablegen. Bei digita-
len Fernprüfungen muss erforderlichenfalls inner-
halb desselben Prüfungszeitraums alternativ eine 
angemessene Möglichkeit einer digitalen Präsenz-
prüfung angeboten werden. Im Rahmen digitaler 
Prüfungen dürfen personenbezogene Daten verar-
beitet werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Prüfung erforderlich ist. Die 
Schülerinnen und Schüler sind bei digitalen Fern-
prüfungen unter Videoaufsicht verpflichtet, die 
Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Aufsicht 
eingesetzten Kommunikationseinrichtungen zu 
aktivieren, soweit dies zum Zweck der Durchfüh-
rung der Prüfung und für das Prüfungsformat er-
forderlich ist. Eine darüber hinausgehende Raum-
überwachung findet nicht statt. Die Videoaufsicht 
ist im Übrigen so einzurichten, dass der Persön-
lichkeitsschutz und die Privatsphäre der Prüfungs-
teilnehmenden nicht mehr als erforderlich einge-
schränkt werden.“

12.	�In § 107 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „in die 
Oberstufe oder in die Jahrgangsstufe 11 des Gymna-
siums“ durch die Wörter „in die Einführungsphase 
der gymnasialen Oberstufe“ ersetzt.

13.	§ 107b wird wie folgt geändert:
	 a)	� In Satz 1 werden die Wörter „nach acht Schuljah-

ren“ gestrichen.
	 b)	� In Satz 2 werden die Wörter „in den Klassen 5 bis 9“ 

durch die Wörter „in der Unter- und Mittelstufe“ er-
setzt.

14.	�In § 107c Satz 1 werden die Wörter „nach fünf 
Schuljahren“ gestrichen.

an diesem Tag, eingezogen werden. Hat die wieder-
holte Einziehung zu keiner Verhaltensänderung bei 
der Schülerin oder dem Schüler geführt, kann ab
weichend von Satz 3 auch bestimmt werden, dass das 
Endgerät nicht der Schülerin oder dem Schüler, son-
dern einer erziehungsberechtigten Person oder einer 
Person, der die Erziehungsberechtigung außerhalb der 
Schule anvertraut wurde, zurückgegeben wird. Das 
Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung Nutzungsmöglichkeiten, Nutzungseinschrän-
kungen und Nutzungsverbote für digitale Endgeräte 
zu regeln.“

  9.	§ 32 wird wie folgt geändert:
	 a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
		  aa)	 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
			�   „Die Schulaufsicht schließt die Aufsicht über 

die datengestützte Qualitätsentwicklung der 
Schulen nach § 114 ein.“

		  bb)	Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
			�   „Das Institut für Bildungsanalysen Baden-

Württemberg stellt zum Zweck der daten-
gestützten Qualitätsentwicklung den zustän
digen Schulaufsichtsbehörden Auswertungen 
qualitätsrelevanter Daten nach Maßgabe des 
§ 114 Absatz 7 auf Schulebene, Klassenstu-
fen- oder Bildungsgangebene und auf Ebene 
der einzelnen Klassen bereit.“

		  cc)	� Im neuen Satz 4 wird das Wort „beratend“ ge-
strichen. 

	 b)	Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
		�  „(2) Die Schule und die jeweils zuständige Schul-

aufsichtsbehörde führen im Rahmen der daten
gestützten Qualitätsentwicklung im Sinne des 
Absatzes 1 jährlich Statusgespräche, deren wesent-
liche Grundlage das vom Institut für Bildungsana-
lysen Baden-Württemberg bereitgestellte Schul
datenblatt nach § 114 Absatz 7 Sätze 2 und 3 sowie 
die für die Schule vorhandenen Ergebnisse von 
internen und externen Evaluationen nach § 114 
Absatz 2 sind. Weitere Auswertungen qualitätsre-
levanter Daten nach Absatz 1 Satz 3 können ein-
bezogen werden. Statusgespräche münden in eine 
Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen der 
Schule und der Schulaufsichtsbehörde. Das Kul-
tusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu den Statusgesprächen mit Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen nähere Bestimmungen 
zu erlassen.“

	 c)	 Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
		�  „(5) In Wahrnehmung der Aufsicht nach Absatz 1 

Satz 1 Nummer 7 hat die obere Schulaufsichtsbe-
hörde das Jugendamt im Einzelfall unverzüglich 
zu unterrichten, wenn gewichtige Anhaltspunkte 
für die Gefährdung des Wohls eines in der Ein-
richtung nach § 8b betreuten Schulkindes vorlie-
gen.“ 
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	 3.	� Bildungsdaten; diese umfassen erbrachte Leistun-
gen, die erteilten Leistungsbewertungen, Zeugnisse, 
Darstellungen der Lernentwicklung, Teilnahme an 
Kursen oder außerschulischen Aktivitäten, die für 
die angemessene Förderung der Schülerinnen und 
Schüler und die Erteilung von schulischen Be-
rechtigungen erforderlich sind. 

	 4.	� Gesundheitsdaten: die zur Vermeidung von oder 
der angemessenen Reaktion auf gesundheitliche 
Zwischenfälle erforderlich sind. 

	 5.	� Verhaltensdaten: diese umfassen Informationen 
über das Verhalten der Schülerinnen und Schüler 
in der Schule, Erziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen sowie weitere Verhaltensaufzeichnung 
wegen Lob oder Missbilligung eines Verhaltens. 
Diese Daten dienen der Verwirklichung des Er-
ziehungsauftrags der Schule, um bei schulischen 
Maßnahmen das bisherige Verhalten einbeziehen 
zu können. 

	 6.	� Verwaltungs- und Organisationsdaten, die der Or-
ganisation der Schule, des Unterrichts- sowie von 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen dienen.

	� (3) Jeder Schülerin und jedem Schüler wird eine in-
dividuelle Identifikationsnummer zugeordnet, die für 
ihre oder seine gesamte schulische Laufbahn Gültig-
keit behält. Zweck dieser Zuordnung ist die Möglich-
keit der Übermittlung von Daten der Schülerinnen 
und Schüler im Falle eines Schulwechsels an die auf-
nehmende Schule, die Wahrnehmung schulübergrei-
fender Verwaltungsaufgaben, sofern die Schülerin 
oder der Schüler zeitgleich mehrere Schulen besucht, 
die Feststellung von Mehrfachbewerbungen sowie 
die Nachvollziehbarkeit von Bildungsverläufen. Die 
Übermittlung oder Zugänglichmachung personen-
bezogener Daten zwischen den Schulen ist zulässig, 
soweit sie zur kontinuierlichen Förderung, Erziehung 
und Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler 
im konkreten Umfang erforderlich und angemessen 
sind. Die zu übermittelnden Daten und die Voraus-
setzungen für die Übermittlung oder Zugänglichma-
chung regelt das Kultusministerium durch Rechts-
verordnung. 

	 �(4) Die Identifikationsnummer wird beim Eintritt in 
die Schullaufbahn erzeugt oder nach § 6 Absatz 1 
des Identifikationsnummerngesetzes von der Schule 
abgerufen und sowohl in einem zentralen Schüler-
pool als auch in der Schule, die von der Schülerin 
oder dem Schüler besucht wird, gespeichert. Der 
Identifikationsnummer werden im zentralen Schüler-
pool die personenbezogenen Daten zugeordnet, wel-
che durch die Rechtsverordnung nach Absatz 3 Satz 4 
bestimmt werden. Diese Daten werden bei einem 
Schulwechsel der Schülerin oder des Schülers an die 
aufnehmende Schule übermittelt. Die an der Schule 
erstellte Identifikationsnummer ist zu löschen, wenn 
die bisherige Schülerin oder der Schüler keine Schule 
mehr besucht, die Vollzeitschulpflicht erfüllt ist und 
seit dem Ende des Schulbesuchs fünf Jahre vergan-
gen sind. Für die Zuordnung und Verwaltung der 
Identifikationsnummer ist das Institut für Bildungs-

15.	§ 107e wird wie folgt geändert:
	 a)	 In Satz 1 wird das Wort „achtjähriges“ gestrichen.
	 b)	� In Satz 2 werden die Wörter „Schüler und“ durch 

die Wörter „Schülerinnen und Schüler sowie“ er-
setzt. 

16.	Nach § 107e wird folgender § 107f eingefügt:

	 „§ 107f 
	�  Deutsch-Französisches Gymnasium 
	 Freiburg im Breisgau

	� Das Deutsch-Französische Gymnasium Freiburg im 
Breisgau ist ein allgemein bildendes Gymnasium in 
der Normalform nach § 8 mit besonderer Ausrichtung. 
Es bildet einen Verbund mit weiteren Deutsch-Fran-
zösischen Gymnasien in Deutschland und Frankreich. 
Diese Gymnasien führen die Schülerinnen und Schü-
ler in deutscher und französischer Sprache auf der 
Grundlage eigener Bildungspläne sowie des Abkom-
mens zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Französischen 
Republik über die Deutsch-Französischen Gym
nasien und das Deutsch-Französische Abitur vom  
30. Juli 2002 (BGBl. 2003 II S. 1747) in der jeweils 
geltenden Fassung in einem achtjährigen Bildungs-
gang zum Deutsch-Französischen Abitur.“

17.	Nach § 113 wird folgender § 113a eingefügt:

	 „§ 113a
	 Verarbeitung von Schülerindividualdaten

	 �(1) Für alle Schülerinnen und Schüler an den öffent-
lichen Schulen sowie den Schulen in freier Träger-
schaft in Baden-Württemberg wird durch die jewei
lige Schule ein personenbezogener Datensatz ge-
führt. Auf diese Daten haben 

	 1.	 die an der Schule tätigen Lehrkräfte sofern sie
		  a)	� die Schülerin oder den Schüler unterrichten 

oder in einer außerunterrichtlichen Veranstal-
tung betreuen oder

		  b)	� durch die Schulleitung mit Verwaltungsaufga-
ben betraut wurden

	 2.	 die Schulleitung 
		�  nach einem von der Schulleitung festgelegten 

Rechte- und Rollenkonzept sowie protokollierten 
Zugriff, soweit dies für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist. 

	� (2) Personenbezogene Daten im Sinne des Absatz 1 
und die Zwecke ihrer Verarbeitung sind

	 1.	 �Identifizierungsdaten, um die Identität der Schü-
lerinnen und Schüler festzustellen und sie in der 
Schule zu registrieren.

	 2.	� Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten oder der 
volljährigen Schülerinnen und Schüler, um bei 
Bedarf Kontakt aufnehmen zu können.
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ist die Bereitstellung von Daten sowie deren wis-
senschaftliche Auswertung zur Unterstützung der 
Schulen bei der Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags, der Schulen sowie der Schulaufsicht 
bei der datengestützten Qualitätsentwicklung der 
Schulen sowie des Kultusministeriums bei bildungs-
politischen Entscheidungen durch entsprechende 
Situationsanalysen, durch Analyse und Bewertung 
der Wirksamkeit bildungspolitscher Entscheidungen 
oder Fördermaßnahmen auf Basis wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinns sowie die Sicherung der Quali-
tät und die Weiterentwicklung der entsprechenden 
diagnostischen Verfahren. Das Institut für Bildungs-
analysen Baden-Württemberg darf den Schulen und 
den Schulaufsichtsbehörden die sie betreffenden Er-
gebnisse der Auswertung nach den Sätzen 1 und 2 
als Einzeldaten in anonymisierter oder ansonsten in 
aggregierter Form übermitteln. 

	� (7) Die nach Absatz 6 pseudonymisierten Individual-
daten der Schülerinnen und Schüler dürfen auf An-
forderung des Statistischen Bundesamtes zur Erstel-
lung des Zensus sowie auf Anforderung der Kultus-
ministerkonferenz zur Erstellung eines bundesweiten 
Bildungsverlaufsregisters sowie zur Durchführung 
von Fördermaßnahmen und Förderprogrammen an 
diese Stellen oder an von diesen Stellen benannte 
Auftragsverarbeiter nach Artikel 28 der Datenschutz-
Grundverordnung übermittelt werden. 

	� (8) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

	 1.	� die zu Zwecken der Verwaltung und Organisa
tion, Zwecken der kontinuierlichen Förderung, 
Erziehung und Unterrichtung der Schülerinnen 
und Schüler, Zwecken der Schulaufsicht, der Be-
ratung oder Qualitätsentwicklung an den Schu-
len und den Sprachfördergruppen nach § 5c, der 
Schulstatistik, der für die Analyse und Bewertung 
der Wirksamkeit bildungspolitscher Entscheidun-
gen oder Fördermaßnahmen sowie zur Sicherung 
der Qualität und der Weiterentwicklung der ent-
sprechenden diagnostischen Verfahren zu erheben-
den Daten innerhalb der Datenarten nach Absatz 2 
Nummern 1 bis 6 sowie Absatz 6 Nummern 1 bis 6,

	 2.	 die Art und Weise ihrer Erhebung, 
	 3.	� die Aufbereitung dieser Daten und deren Verknüp-

fung, 
	 4.	� die Verarbeitung der im Rahmen von Erhebungen 

übermittelten personenbezogenen Daten durch 
das Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg und das Kultusministerium oder durch 
das Statistische Landesamt Baden-Württemberg 
und die Religionsgemeinschaften für deren Reli-
gionsunterricht, 

	 5.	� deren Bereitstellung insbesondere für die Schulen, 
Schulaufsichtsbehörden, das Statistische Bundes-
amt sowie die Kultusministerkonferenz,

	 6.	� die Nutzung für die genannten Zwecke sowie die 
Dauer ihrer Speicherung und Bereitstellung. 

	 zu regeln.

analysen Baden-Württemberg Verantwortlicher nach 
Artikel 4 Nummer 7 DS-GVO, für die Verarbeitung 
der mit der Identifikationsnummer verknüpften Da-
ten die Schule, die von der Schülerin oder dem Schü-
ler besucht wird. 

	� (5) Jeder Schülerin und jedem Schüler wird zur Er-
hebung bildungsstatistischer Daten ein individuelles 
Pseudonym zugeordnet, das für ihre oder seine ge-
samte schulische Laufbahn Gültigkeit behält, über 
einen technischen Prozess erzeugt wird. Verant-
wortlicher nach Artikel 4 Nummer 7 DS-GVO für 
die Erstellung des Pseudonyms ist das Institut für 
Bildungsanalysen. Die Wiederherstellung des Perso-
nenbezugs pseudonymisierter zentral gespeicherter 
statistischer Daten erfolgt ausschließlich während 
des Prüfprozesses im Zuge der Plausibilisierung und 
ist technisch so ausgestaltet, dass nur die Schule den 
zugehörigen personenbezogenen Datensatz einsehen 
kann. Voraussetzung für die Übermittlung pseudony-
misierter Daten ist, dass sie ohne Hinzuziehung zu-
sätzlicher Informationen nicht mehr einer Schülerin 
oder einem Schüler zugeordnet werden können.

	� (6) Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg darf 

	 1.	� Statistikdaten nach Anlage 1 der Verordnung des 
Kultusministeriums über die Datenverarbeitung 
für statistische Erhebungen und schulübergreifende 
Verwaltungszwecke an Schulen,

	 2.	� Schulqualitätsdaten nach § 114 Absätze 3 bis 6; 
diese umfassen die Ergebnisse zentraler Erhebun-
gen zur Schul- und Unterrichtsqualität, die Ergeb-
nisse von Lernstanderhebungen, Internationalen, 
nationalen und landesweiten Studien zu bildungs-
politisch relevanten Themen sowie der Evaluation 
von Schulversuchen 

	 3.	� Daten über die Entwicklung von fachlichen und 
überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler, die aus einem vom Land bereitge-
stellten informationstechnischen Verfahren nach  
§ 115d zum Zweck der Lernverlaufsdiagnostik ge-
wonnen werden,

	 4.	� Daten der über den Bildungsgang erreichten Ab-
schlüsse und Berechtigungen sowie zu Bildungs- 
und Berufszielen,

	 5.	� Daten zu den kulturellen Ressourcen des Haus-
halts sowie dem Wohnumfeld der Schülerinnen 
und Schüler, die für einen fairen Vergleich der 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler erfor-
derlich sind, sowie zu kognitiven und sozio-emo-
tionalen Kompetenzen wie Selbstwahrnehmung, 
Selbstregulation, Empathie und sozialen Fähigkei-
ten, zu Sprache und Migrationshintergrund und

	 6.	� Daten zur Inanspruchnahme von schulischen An-
geboten durch die Schülerinnen und Schüler ein-
schließlich der Bewertung der von ihnen erbrach-
ten Leistungen,

	� pseudonymisiert erheben, abrufen, nutzen, verknüp-
fen und auswerten. Zweck dieser Datenverarbeitung 
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ten verpflichtet. Das Kultusministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnungen nähere Einzelheiten 
zu den Evaluationen nach den Sätzen 1 und 2 sowie 
zu den Zertifizierungen nach Satz 4, insbesondere zu 
den Zuständigkeiten, den Themen, den Verfahren, 
dem Abschlussbericht, den Daten und der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu regeln.

	� (3) Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg befragt an Schulen regelmäßig Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte zu ihren Eindrücken 
von verschiedenen Bereichen der Schul- und Unter-
richtsqualität (Zentrale Erhebungen zur Schul- und 
Unterrichtsqualität). Erfasst werden können ins-
besondere die wahrgenommene Unterrichtspraxis, 
Professionalität und Zusammenarbeit sowie Schul-
klima oder Zufriedenheit und Wohlbefinden. Die 
Erhebungen liefern den Schulen und der Schulauf-
sicht auf Schulebene, Klassenstufen- oder Bildungs-
gangebene und Klassenebene Informationen zu den 
Themen nach Satz 2 und repräsentative Vergleichs-
werte. Die Ergebnisse werden von den Lehrkräften 
und der Schulleitung zur Schul- und Unterrichtsent-
wicklung genutzt und sind im Schuldatenblatt nach  
§ 114 Absatz 7 als aggregierte Daten auf Schul-, 
Klassenstufen- und Bildungsgangebene enthalten. 
Die Schulleitung erhält die Ergebnisse darüber hi-
naus auf Klassenebene zur Erfüllung der Aufgaben 
der Schulleitung nach § 41 und die Schulaufsicht zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 32; die betreffenden 
Lehrkräfte erhalten die Ergebnisse zur Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung nach § 38 Absatz 6. Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme 
an Zentralen Erhebungen zur Schul- und Unterrichts-
qualität verpflichtet. Für die Dateneingabe und -aus-
wertung sowie Ergebnisrückmeldung wird das vom 
Land bereitgestellte informationstechnische Verfah-
ren genutzt. Das Kultusministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zu den 
Zentralen Erhebungen zur Schul- und Unterrichts-
qualität, insbesondere zu den Themen, den Verfah-
ren, dem zeitlichen Ablauf, den Daten und zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zu regeln. 

	� (4) Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg führt nach seinen durch § 2 Absatz 2 des 
Gesetzes über das Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg festgelegten Aufgaben Lern-
standserhebungen durch. Lernstandserhebungen sind 
landesweite Erhebungen zu fachlichen oder über-
fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-
ler. Sie liefern den Schulen Informationen und lan-
desspezifische, repräsentative Vergleichswerte auf 
Individual-, Klassen- und Klassenstufenebene ihrer 
Schule. Die erhobenen Daten umfassen auch weite-
re schulische und außerschulische bildungsrelevante 
Daten, insbesondere sozio-demografische Informa-
tionen. Hierbei werden nur Daten erhoben, die für 
die Datenaufbereitung, für die Darstellung und Aus-
wertung der Ergebnisse sowie die Generierung ent-
sprechender Vergleichswerte erforderlich sind. Die 
jeweilige Lehrkraft erhält eine Ergebnisrückmeldung 
auf Schul- und Klassenstufenebene sowie für die von 
ihr unterrichteten Klassen auch auf Klassen- und 

	 �(9) Die Absätze 1 bis 8 finden auf die Kinder, die 
eine Sprachfördergruppe nach § 5c besuchen, ent-
sprechende Anwendung.

	 �(10) Die Absätze 1 bis 9 finden auf die Schulen in 
freier Trägerschaft mit der Maßgabe Anwendung, 
dass

	 1.	� Schulen in freier Trägerschaft einen personen-
bezogenen Datensatz im Sinne des Absatz 1 aus-
schließlich zu den in Absatz 2 genannten Zwe-
cken der Übermittlung von Daten der Schülerin-
nen und Schüler im Falle eines Schulwechsels an 
die aufnehmende Schule sowie die Wahrnehmung 
schulübergreifender Verwaltungsaufgaben anzu-
legen haben,

	 2.	� die Übermittlung pseudonymisierter Daten nur 
insoweit erfolgt, als die in Absatz 6 Nummer 1 
bis 6 genannten Regelungen auf die Schulen in 
freier Trägerschaft Anwendung finden oder eine 
Teilnahme an diesen Verfahren oder Erhebungen 
freiwillig erfolgt. 

	� Die sich aus § 115 Absatz 2 Nummer 2 und § 116 
Absatz 2 ergebenden Verpflichtungen der Schulen in 
freier Trägerschaft bleiben hiervon unberührt.

18.	§ 114 wird wie folgt gefasst: 

	 „§ 114
	 Datengestützte Qualitätsentwicklung an Schulen

	 �(1) Die öffentlichen Schulen sind zur datengestützten 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nach 
den Absätzen 2 bis 8 verpflichtet. Der Referenz-
rahmen Schulqualität Baden-Württemberg ist eine 
verbindliche Grundlage der Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung an öffentlichen Schulen. 

	� (2) Die Schulen evaluieren ihre Schul- und Unter-
richtsqualität in regelmäßigen zeitlichen Abständen 
(interne Evaluation). Evaluationen nach Satz 1 kön-
nen durch bedarfsorientierte externe Evaluationen er-
gänzt werden, die vom Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg durchgeführt werden (externe 
Evaluation). Die am Schulleben Beteiligten, insbe-
sondere Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler sowie Erziehungsberechtigte, werden in Ab-
hängigkeit vom Evaluationsthema miteinbezogen. 
Die Schulen können eine formale Zertifizierung nach 
anerkannten Standards anstreben, die außer durch 
das Kultusministerium, das Institut für Bildungs-
analysen Baden-Württemberg oder das Zentrum 
für Schulqualität und Lehrerbildung nach Wahl der 
Schule und mit Zustimmung der zuständigen Schul-
aufsichtsbehörde auch durch einen akkreditierten 
Drittanbieter erfolgen kann. Weitere externe Rück-
meldeformate zur Qualitätsentwicklung an Schulen, 
wie zum Beispiel Peer-Reviews durch Lehrkräfte 
oder Schulleitungen einer anderen Schule sowie ex-
terne Fachgutachten, sind möglich. Schülerinnen und 
Schüler sowie Schulleitungen und Lehrkräfte sind 
zur Mitwirkung an internen und externen Evaluatio-
nen sowie den weiteren externen Rückmeldeforma-
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Evaluationen bei Schülerinnen und Schülern, Lehr-
kräften, Schulleitungen und gegebenenfalls weiteren 
am Schulleben beteiligten Personen zu erhebenden 
Daten dürfen nur in anonymisierter oder, soweit dies 
für eine längsschnittliche Betrachtung von Daten er-
forderlich ist, in pseudonymisierter Form verarbeitet 
werden. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie 
Schulleitungen sind zur Teilnahme verpflichtet.

	� (7) Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg führt schulstatistische Daten, Schülerleis-
tungsdaten, insbesondere Lernstandserhebungen 
und Prüfungsergebnisse, sowie weitere schulische 
und außerschulische bildungsrelevante Daten, ins-
besondere aus Zentralen Erhebungen zur Schul- und 
Unterrichtsqualität, zur Unterrichtsversorgung sowie 
sozio-demografische Daten, zusammen und wertet 
diese aus. Es stellt den Schulen und der Schulauf-
sicht die in Satz 1 genannten Daten und Auswertun-
gen zum Zweck der datengestützten Qualitätsentwick-
lung, insbesondere durch das jährliche schulspezi-
fische Schuldatenblatt sowie über geeignete informa-
tionstechnische Verfahren zur Verfügung. Das Schul-
datenblatt enthält aggregierte Daten nach Satz 1 auf 
Schul-, Klassenstufen- und Bildungsgangebene sowie 
gegebenenfalls repräsentative Vergleichswerte. Die 
entsprechenden informationstechnischen Verfahren 
enthalten zusätzlich aggregierte Daten auf Klassen-
ebene. 

	� (8) Für die externe Evaluation nach Absatz 2 sowie 
Maßnahmen nach den Absätzen 3 bis 7, mit Aus-
nahme der internationalen und nationalen Studien 
nach Absatz 5, ist das Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg Verantwortlicher nach Artikel 4 
Nummer 7 der Datenschutz-Grundverordnung, für 
Maßnahmen nach Absatz 2, mit Ausnahme der ex-
ternen Evaluation, die jeweilige Schule. Das Institut 
für Bildungsanalysen Baden-Württemberg kann eine 
oder mehrere Stellen mit der Datenverarbeitung be-
auftragen. Die nach den Absätzen 2 bis 7 erhobenen 
Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald ihre 
Speicherung für die Zwecke, für die sie verarbeitet 
werden, nicht mehr erforderlich ist. Eine Löschung 
oder Anonymisierung erfolgt bei Daten nach den Ab-
sätzen 3 bis 7 im Hinblick auf § 113a Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 spätestens zwei Jahre nach dem Ende des 
Schulbesuchs, im Übrigen spätestens nach zehn Jah-
ren. Abweichende Fristen können durch Rechtsver-
ordnungen nach Absatz 2 Satz 7 und Absatz 3 Satz 8 
geregelt werden. Für wissenschaftliche Analysen 
können Hochschulen auf Klassenebene aggregierte 
und anonymisierte Datensätze durch das Institut für 
Bildungsanalysen Baden-Württemberg zur Verfü-
gung gestellt werden, sofern ausgeschlossen ist, dass 
die Daten einzelnen Schulen zugeordnet werden kön-
nen.“

Schülerebene, die Schulleitung auf Schul-, Klassen-
stufen- und Klassenebene und für die Entscheidung 
über die Teilnahme an Fördermaßnahmen, die Ent-
scheidung über Bildungswege oder Gespräche mit 
den Erziehungsberechtigten im Rahmen von runden 
Tischen mit der Schulaufsicht auf Schülerebene. Die 
Schulaufsicht erhält die Daten der Lernstandserhe-
bungen auf Schul-, Klassenstufen- und Klassenebe-
ne zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 32. Daneben 
enthält jede Auswertung Ergebnisrückmeldungen 
getrennt nach Gruppen, welche aufgrund der erho-
benen schulischen und außerschulischen bildungsre-
levanten Daten gebildet werden. Das Institut für Bil-
dungsanalysen Baden-Württemberg verarbeitet die 
Ergebnisse auf Schul-, Klassenstufen-, Klassen- und 
Gruppenebene sowie auf Schülerebene. Schulleitun-
gen, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler sind 
verpflichtet, an Lernstandserhebungen teilzunehmen. 
Bei der Dateneingabe und Ergebnisrückmeldung ist 
ein vom Land bereitgestelltes informationstechni-
sches Verfahren zu nutzen. Lernstandserhebungen 
sind nicht Teil der Leistungsbewertung der Schüle-
rinnen und Schüler. Die Ergebnisse der Lernstands-
erhebungen werden mit den Schülerinnen und Schü-
lern und ihren Erziehungsberechtigten und in den zu-
ständigen Lehrerkonferenzen besprochen. 

	� (5) Internationale, nationale und landesweite Stu-
dien zu bildungspolitisch relevanten Themen die-
nen der datengestützten Qualitätsentwicklung auf 
Ebene des Bildungssystems, der Systemsteuerung, 
der Bildungsplanung und der Schulverwaltung, in-
dem sie die Leistungsfähigkeit des deutschen oder 
baden-württembergischen Bildungswesens im inter-
nationalen oder nationalen Vergleich, das Erreichen 
der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz 
oder Trends im nationalen und baden-württember-
gischen Bildungswesen feststellen. Dabei handelt es 
sich um Studien, zu deren Teilnahme sich die Bun-
desländer durch Beschlüsse der Kultusministerkonfe-
renz verpflichtet haben, oder um Studien sowie Stu-
dienerweiterungen, die durch die Kultusverwaltung 
durchgeführt werden. Das Kultusministerium kann 
die Schulen zur Teilnahme verpflichten. Die Studien 
stützen sich auf repräsentative Stichproben. Die er-
hobenen Daten aus diesen Studien umfassen auch 
weitere schulische und außerschulische bildungsre-
levante Daten, insbesondere sozio-demografische In-
formationen. Diese werden verarbeitet, um zentrale 
bildungspolitische Handlungsfelder wie Bildungs-
ungleichheiten datenbasiert zu beleuchten und um 
Erklärungsansätze für Leistungsunterschiede liefern 
zu können. Die Daten sind pseudonymisiert zu erhe-
ben oder, sofern dies im Einzelfall nicht möglich sein 
sollte, unverzüglich nach Erhebung zu pseudonymi-
sieren. Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitun-
gen und Lehrkräfte sind zur Teilnahme verpflichtet.

	� (6) Das Institut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg führt wissenschaftliche Evaluationen von 
Schulversuchen, Modellvorhaben und bildungs-
politischen Reformmaßnahmen durch, gegebenen-
falls unter Mitwirkung weiterer wissenschaftlicher 
Einrichtungen. Die im Rahmen wissenschaftlicher 
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	 b)	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
		  aa)	 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
			�   „nähere Einzelheiten nach Absatz 1 Satz 1 so-

wie Absatz 1a Satz 2 insbesondere den Auf-
trag, die beauftragte Stelle und die zu verar-
beitenden Daten betreffend, zu regeln,“

		  bb)	Nummer 1a wird aufgehoben.
		  cc)	 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
			   „2.	� im Benehmen mit dem Finanzministe-

rium statistische Erhebungen an öffentli-
chen Schulen und Schulen in freier Trä-
gerschaft über schulbezogene Tatbestände 
zum Zweck der Schulverwaltung und der 
Bildungsplanung anzuordnen; die Rechts-
verordnung muss den Anforderungen des 
§ 6 Absatz 5 des Landesstatistikgesetzes 
entsprechen; auskunftspflichtig sind die 
Schulträger, die Schulaufsichtsbehörden, 
Schulleitungen, Lehrkräfte, sonstige an 
der Schule tätige Personen, Schülerinnen 
und Schüler, deren Erziehungsberechtig-
te und diejenigen, denen Erziehung oder 
Pflege einer Schülerin oder eines Schü-
lers anvertraut ist; die Befragten sind zur 
wahrheitsgemäßen, vollständigen und 
fristgerechten Beantwortung verpflichtet.“

	 c)	� In Absatz 3 werden nach dem Wort „von“ die 
Wörter „Schülerinnen und“ und nach den Wörtern 
„anvertraut ist,“ die Wörter „sowie Lehrkräfte“ 
eingefügt.

	 d)	Absatz 3c werden folgende Sätze angefügt:
		�  „Die Datenübermittlung der Prüfungsergebnisse an 

die nach dem Berufsbildungsgesetz für die Be-
rufsbildung zuständigen Stellen kann von den 
Schulen auch über ein zentrales Verfahren in 
digitaler Form durch das Institut für Bildungs-
analysen Baden-Württemberg erfolgen. Zudem 
kann ein digitaler Datenabgleich der für Prü-
fungszwecke relevanten Daten von Prüfungs-
teilnehmenden zwischen den nach dem Berufs-
bildungsgesetz für die Berufsbildung zuständigen 
Stellen und den Schulen über ein zentrales Ver-
fahren des Instituts für Bildungsanalysen Baden-
Württemberg erfolgen. Das Institut für Bildungs-
analysen Baden-Württemberg kann für statis-
tische Zwecke und für die Organisation der Ab-
schlussprüfung nicht personenbezogene Daten aus 
diesen Datensätzen auswerten.“

	 e)	� Absatz 3d wird aufgehoben. Die Absätze 3e und 
3f werden die Absätze 3d und 3e.

	 f)	� Im neuen Absatz 3d werden nach dem Wort „ab-
schließen“ die Wörter „ ; sie sind insoweit von 
dem Verbot des § 181 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs befreit“ eingefügt.

	 g)	Folgender Absatz 5 wird angefügt:
	 	 �„(5) Die Absätze 1 bis 3d und 4 finden auf die 

Schulen in freier Trägerschaft Anwendung.“

19.	§ 115 wird wie folgt geändert:
	 a)	� Die Überschrift und die Absätze 1 bis 1b werden 

wie folgt gefasst: 

	 „§ 115
	 Auftragsverarbeitung von
	 Verwaltungsdaten und Schulstatistik

	� (1) Das Kultusministerium und das Institut für Bil-
dungsanalysen Baden-Württemberg können mit Wir-
kung für die öffentlichen Schulen und die Schulen in 
freier Trägerschaft einen oder mehrere Auftragsver-
arbeiter nach Artikel 28 der Datenschutz-Grundver-
ordnung beauftragen, personenbezogene Daten von 
Schülerinnen und Schülern sowie von Kindern, die 
eine Sprachfördergruppe nach § 5c besuchen, Erzie-
hungsberechtigten und denjenigen, denen Erziehung 
oder Pflege einer Schülerin oder eines Schülers anver-
traut ist, zu verarbeiten. Zweck der Verarbeitung ist 

	 1.	� die Organisation der Beschulung im gewählten 
Bildungsgang durch die Schule zur Verwirkli-
chung des Erziehungs- und Bildungsauftrags, 

	 2.	� die Feststellung von Mehrfachbewerbungen durch 
die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen 
Schulen zur Steuerung des Aufnahmeverfahrens,

	 3.	� die Ressourcenbereitstellung durch die zuständi-
gen Schulaufsichtsbehörden, 

	 4.	� die Erstellung von Statistiken als Steuerungswis-
sen zur bedarfsgerechten Planung und Weiterent-
wicklung des Schulsystems.

	� (1a) Die Schulen werden von der Auftragserteilung 
unterrichtet. Der Auftrag nach Absatz 1 Satz 1 kann 
vorsehen, dass die für die in Absatz 1 Satz 2 genann-
ten Zwecke erforderlichen Daten in pseudonymi-
sierter Form mit einem nach dem Stand der Technik 
sicheren Verfahren an das Kultusministerium, das 
Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, 
das Statistische Landesamt Baden-Württemberg so-
wie die Schulaufsichtsbehörden übermittelt werden; 
soweit die Daten den Religionsunterricht nach § 96 
Absatz 1 betreffen, können sie darüber hinaus auch 
der jeweiligen Religionsgemeinschaften zur Wahr-
nehmung schulaufsichtlicher Aufgaben übermittelt 
werden, Zweck der Übermittlung der Daten an die 
Religionsgemeinschaften ist die Organisation des in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Religionsunterrichts 
sowie die Plausibilisierung der Daten. 

	� (1b) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1a 
Satz 2 tritt für die Schulen außerhalb des Geschäfts-
bereichs des Kultusministeriums das zuständige Mi-
nisterium an die Stelle des Kultusministeriums oder 
des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württem-
berg. Die Schulen außerhalb des Geschäftsbereichs 
des Kultusministeriums übermitteln die zu statisti-
schen Zwecken erforderlichen Daten in pseudonymi-
sierter Form an das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg oder eine vom zuständigen Ministeri-
um durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle.“
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Schulverwaltungssoftware ‚Amtliche Schulverwal-
tung Baden-Württemberg‘ zu nutzen und diese für 
die Durchführung der amtlichen Schulstatistik einzu-
setzen. Soweit für bestimmte Verwaltungsaufgaben 
in der Schulverwaltungssoftware ‚Amtliche Schul-
verwaltung Baden-Württemberg‘ keine Funktionali-
täten bereitgestellt werden, ist die Nutzung anderer 
Software zulässig.

	� (2) Die Schulen und Schulkindergärten in freier 
Trägerschaft sind verpflichtet, die für die amtliche 
Schulstatistik erforderlichen Daten mittels eines von 
der Kultusverwaltung bereitgestellten Verfahrens auf 
vorgegebenem Weg elektronisch zu übermitteln.“ 

22.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes zur Änderung 

des Schulgesetzes für Baden-Württemberg

Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Schulgeset-
zes für Baden-Württemberg vom 29. Januar 2025 (GBl. 
2025 Nr. 6) wird wie folgt geändert:

1.	Nummer 4 wird aufgehoben.

2.	Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Artikel 1 Nummer 10 tritt am 1. August 2026 in Kraft.

20.	Nach § 115c wird folgender § 115d eingefügt:

	 „§ 115d
	 Lernverlaufsdiagnostik

	� (1) Lernverlaufsdiagnostik beschreibt die fortlaufende 
Beobachtung von fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zum 
Zweck der Erfassung und Auswertung von Lernfort-
schritten der Schülerinnen und Schüler. Die Diagnos-
tik von Lernverläufen bezieht sich auf einen bestimm-
ten fachspezifischen Kompetenzbereich oder auf für 
das Lernen grundsätzlich erforderliche kognitive, so-
ziale und selbstregulative Fähigkeiten. Sie erfolgt 
mithilfe wiederholter Messungen im Verlauf eines 
Schuljahres oder über den Verlauf mehrerer Schul
jahre hinweg. Die Lernverlaufsdiagnostik ist Grund-
lage für eine frühzeitige Identifizierung von Lern-
rückständen der Schülerinnen und Schüler, die indivi-
duelle Förderung sowie die Überprüfung der Wirk-
samkeit von Fördermaßnahmen durch die Schule. 

	 �(2) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Geschäfts-
bereich des Kultusministeriums können Lernver-
laufsdiagnostiken im Unterricht einsetzen. Die Schü-
lerinnen und Schüler sind zur Teilnahme verpflichtet.

	� (3) Lernverlaufsdiagnostiken werden an der Schule 
im Präsenzunterricht durchgeführt. Sie dürfen nur 
durchgeführt werden, wenn die erforderliche Test-
umgebung, insbesondere durch geeignete Räumlich-
keiten und Endgeräte, an der Schule bereitgestellt 
werden kann. Das Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg stellt eine über das Internet er-
reichbare digitale Testumgebung und die Testauf-
gaben für Lernverlaufsdiagnostiken zentral bereit. 
Es kann stattdessen auch eine Vereinbarung über die 
Datenverarbeitung im Auftrag mit Wirkung für die 
Schulen abschließen.

	� (4) Es erfolgt eine automatisierte Auswertung der 
Aufgaben. Eine Berücksichtigung der Auswertung 
bei der Notenbildung oder anderen wesentlichen 
schulischen Entscheidungen ist nur nach einer Be-
wertung durch eine Lehrkraft zulässig.

	� (5) Die Schulen sind Verantwortliche nach Artikel 4 
Nummer 7 der Datenschutz-Grundverordnung für 
die Durchführung von Lernverlaufsdiagnostiken zu 
schulischen Zwecken. Für die Durchführung von Aus-
wertungen von Lernverlaufsdiagnostiken zu Zwecken 
der Qualitätsentwicklung ist die jeweils für diese Auf-
gabenerfüllung zuständige Stelle der Verantwortliche 
nach Artikel 4 Nummer 7 der Datenschutz-Grundver-
ordnung.“

21.	§ 116 wird wie folgt gefasst:

	 „§ 116
	�  Schulverwaltungssoftware ‚Amtliche 
	 Schulverwaltung Baden-Württemberg‘

	 �(1) Die Schulen und Schulkindergärten in öffent
licher Trägerschaft sind verpflichtet, die Module der 


